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Drahtlose Sicherheit
Wireless Site Management 4.0 heisst
die Lösung von Computer Associates,
um Funknetzwerke zu administrieren
und zu sichern. So werden unautori-
sierte Zugriffe oder Geräte identifi-
ziert, WEP-Schlüssel nach vorher
festgelegten Richtlinien erstellt und
vergeben oder der Zugriff auf be-
stimmte Zeiten beschränkt.

Acrobat, die Siebte
Besonderes Augenmerk bei Version
7.0 der Acrobat-Produktfamilie hat
man bei Adobe auf die Alltagstaug-
lichkeit gelegt. So können, falls vom
Autor gewünscht, nun mit dem Rea-
der Kommentare in ein PDF geschrie-
ben werden. Auch bei der Auswahl
der Datenquellen für ein PDF bieten
sich dem Anwender jetzt ganz neue
Möglichkeiten, wie zum Beispiel ei-
nen ganzen Mail-Ordner zu nutzen.
Bei der Sicherheit können Dokumen-
te nun mit 128bit verschlüsselten
Kennwörtern versehen werden.

Server im Griff
Mit der Revision 4.0 des Provisionie-
rungs-Tools Op-Force bietet Veritas
Software die Möglichkeit, Applikatio-
nen wie zum Beispiel Beas WebLogic
Server automatisch zu erkennen und
zu konfigurieren. Abweichungen von
den Soll-Werten werden automatisch
erkannt und behoben. Auch die auto-
matische Installation von Windows-
oder Linux-Servern ist möglich.

Anti-Virus-Lösung 
von Sonicwall
Mit den Secure-Appliance-Serien
TZ170 und Pro hat Sonicwall die ersten
eigenen Anti-Virus-Lösungen vorge-
stellt. Mittels «Per-Packet-Scan-
Engine» sollen Dateien in unbegrenzter
Grösse und Hunderte Downloads
gleichzeitig überwacht werden können.
Unterstützt werden auch die Kompri-
mierungsformate ZIP, Deflate und GZIP.

Sicherheits-Update 
für Mac OS X 
Apple hat ein Sicherheits-Update für
die Client- und Server-Versionen von
Mac OS X (10.2.8 und 10.3.6) veröf-
fentlicht. Das «Security Update 2004-
12-02» behebt insgesamt 16 Fehler in
quelloffenen und proprietären Kom-
ponenten des Free-BSD-basierenden
Macintosh-Betriebssystems. Gefixt
werden damit Apache, AppKit, HI-
Toolbox, Kerberos, Postfix, PSNorma-
lizer, Safari sowie das Terminal. Der
Update steht ab sofort zur Verfügung.

Gut formuliert – halb patentiert
Allen Unkenrufen zum Trotz ist Software auch in der Schweiz als «Computer
implementierte Erfindung» patentierbar, wenn sie eine physikalische Wirkung
erzeugt, etwas bewegt oder ein Signal auslöst.

Wenn ein Pharmakonzern in die Ent-
wicklung eines Medikaments Millio-
nen von Schweizer Franken inve-
stiert, tut er dies nur, wenn er das
neue Medikament während der Zeit
der Amortisation gegen Nachahmung
schützen kann. Dieser Investitions-
schutz ist die primäre Aufgabe des Pa-
tentrechts. Als Gegenleistung für die
Offenlegung einer neuen, nicht nahe-
liegenden Lösung für ein technisches
Problem, welche gewerblich anwend-
bar ist, kann sich ein Erfinder in den
gewünschten Ländern gegen eine in
der Regel jährliche Gebühr ein Mono-
polrecht auf seine Erfindung «erkau-
fen».

Nicht patentiert werden können z.B.
Entdeckungen sowie wissenschaftli-
che Theorien und mathematische Me-
thoden; ästhetische Formschöpfun-
gen, Pläne, Regeln und Verfahren für
gedankliche Tätigkeiten, für Spiele
oder für geschäftliche Tätigkeiten.
Darunter fallen auch Marketing-Kon-
zepte und Geschäftsideen, wie das Au-
tokino oder Drive-Thru-Fast-Food-Ket-
ten. Diese Ideen als solche leisten kei-
nen technischen Beitrag über das Be-
kannte hinweg, ein Investitionsschutz
ist somit nicht zu rechtfertigen. Die
technischen Hilfsmittel zur Realisie-
rung, also beispielsweise eine wetter-
feste, übergrosse Leinwand, lassen
sich dagegen patentieren, wenn diese
neu und erfinderisch sind.

In der Schweiz existieren prinzipiell
zwei Arten von Patenten, nämlich Eu-
ropäische Patente mit Gültigkeit in
der Schweiz, erteilt am Europäischen
Patentamt (EPA) in München, und
Schweizer Patente, erteilt am Eid-
genössischen Institut für geistiges Ei-
gentum (IGE) in Bern. Obwohl sich
die jeweils zugrunde liegenden Geset-
ze zum Erteilungsverfahren unter-
scheiden, ist die Praxis zur Erteilung
umstrittener Patente recht ähnlich.

Patentierung von Software
Patentieren lassen sich sowohl beim
EPA wie beim IGE Verfahren, Erzeug-
nisse, Ausführungsmittel oder Vorrich-
tungen, Anwendungen und Verwen-
dungen von Erzeugnissen. Software-
Patente oder Geschäftsmethoden kön-
nen als Verfahren bezeichnet werden
und sind somit prinzipiell patentier-
bar. Solche Programme können näm-

lich patentiert werden, wenn sie eine
physikalische Wirkung erzeugen wie
Lärm und Rauch, etwas bewegen oder
ein (z.B. optisches) Signal auslösen.

Software kann in der Schweiz damit
als sogenannte «Computer implemen-
tierte Erfindung» patentiert werden.
Darunter werden Erfindungen ver-
standen, welche Computer, Computer-
netzwerke oder andere programmier-
bare Vorrichtungen umfassen, wobei
die neuen Merkmale durch Program-
me realisiert werden. Bei der Prüfung
der Patentierbarkeit ist nicht der
Zweck ausschlaggebend, sondern ge-
nau dieselben Kriterien wie bei ande-
ren Erfindungen. Hat der beanspruch-
te Gegenstand eines Computerpro-
gramms technischen Charakter, so ist
er nicht von der Patentierbarkeit aus-
geschlossen. Dieser technische Cha-
rakter muss allerdings über die nor-
malen physikalischen Wirkungen,
wie die Ströme in den Schaltkreisen,
hinausgehen. Wird demnach eine
weitere technische Wirkung beim Be-
trieb eines Computerprogramms her-
vorgerufen, beispielsweise das Einlei-
ten einer Entformung nach einem
Spritzgiessvorgang zum optimalen
Zeitpunkt, so kann das Computerpro-
gramm alleine oder die Aufzeichnung
auf einem Datenträger beansprucht
werden.

Technischer Beitrag entscheidend
Weitere Beispiele solcher techni-
schen Wirkungen sind das Verarbei-

ten von Daten, die Gegenstände ver-
körpern, die Beeinflussung von Ef-
fizienz oder Sicherheit eines Ver-
fahrens, die Verwaltung der erfor-
derlichen Computerressourcen oder
die Datenübertragungsgeschwindig-
keit einer Kommunikationsverbin-
dung. Im Übrigen ist das Erfordernis
des technischen Charakters erfüllt,
wenn zur Ausführung der Erfindung
technische Überlegungen erforder-
lich sind, welche im beanspruchten
Gegenstand vorkommen.

Entscheidend ist, dass die Erfin-
dung einen technischen Beitrag über
den Stand der Technik hinaus leistet.
Wenn dies der Fall ist, kann sie
patentiert werden, selbst wenn ein
Computerprogramm dafür verwendet
wird. In Zweifelsfällen hängt die Pa-
tentierbarkeit nicht selten von der
geschickten Formulierung des Pa-
tentanwalts ab, der die Patentan-
sprüche aufsetzt.

VORAUSSETZUNGEN ZUR PATENTIERUNG VON SOFTWARE |
■ Patentierbar sind Erfindungen be-
treffend Verfahren, Erzeugnisse,
Ausführungsmittel oder Vorrichtun-
gen, Anwendungen und Verwendun-
gen von Erzeugnissen. Diese müssen
neu, nicht naheliegend sowie ge-
werblich anwendbar sein und einen
technischen Beitrag über den Stand
der Technik hinaus leisten.
■ Der erforderliche technische Cha-
rakter wird erreicht, indem im be-
anspruchten Gegenstand techni-
sche Überlegungen zur Ausführung
der Erfindung gefordert werden, ei-
ne physikalische Wirkung erzeugt
wird oder Naturkräfte eingesetzt
werden.

■ Beispiele von patentierbaren Com-
puterprogrammen sind das Verar-
beiten von Daten, die Gegenstände
verkörpern, die Beeinflussung von
Effizienz oder Sicherheit eines Ver-
fahrens, die Verwaltung der erfor-
derlichen Computerressourcen oder
die Datenübertragungsgeschwindig-
keit einer Kommunikationsverbin-
dung.
■ Nicht patentierbar sind Ent-
deckungen sowie wissenschaftliche
Theorien und mathematische Metho-
den; ästhetische Formschöpfungen,
Pläne, Regeln und Verfahren für ge-
dankliche Tätigkeiten, für Spiele
oder für geschäftliche Tätigkeiten.

DIE AUTOREN |
Evelyn Zwick, Dipl. Phys. ETH, MBA,
Patentanwältin, und Ueli Grüter,
LL.M., Rechtsanwalt, Dozent für
Technologierecht Fachhochschule
Zentralschweiz (www.hsw.ch), sind
Partner der Dr. Schneider & Partner
AG (www.schneider-ipr.ch) und bei
Grüter Schneider & Partner
(www.gsplaw.ch), Zürich und Luzern.


